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PRÄAMBEL UND AUSFERTIGUNG

VERFAHRENSVERMERKE

PLANUNTERLAGE

Vorentwurf                                        09. September 2015

PLANVERFASSER

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen Bauvorschriften wurde ausgearbeitet
vom Planungsbüro Diekmann & Mosebach.

Rastede, ..................                                                                                    .......................................
                                                                                                                       Dipl. Ing. O. Mosebach
                                                                                                                             (Planverfasser)

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am .................... die Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr.106 "Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen Bauvorschriften beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss ist gem. § 2 Abs.1 BauGB am .................... ortsüblich bekanntgemacht.

Rastede, ..................                                                                                       ............................
                                                                                                                            Bürgermeister

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am .................... dem Entwurf des
Bebauungsplanes Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen Bauvorschriften und der Begründung zugestimmt und
die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der Auslegung wurden am
.................... ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit
örtlichen Bauvorschriften und der Begründung sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden, umweltbezogenen
Stellungnahmen haben vom .................... bis zum ....................  gem. § 3  Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Rastede, ..................                                                                                       ............................
                                                                                                                            Bürgermeister

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Rat der Gemeinde Rastede hat den Bebauungsplan Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen Bauvorschriften
nach Prüfung der Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am .................... als Satzung
(§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Rastede, ..................                                                                                        .............................
                                                                                                                            Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen Bauvorschriften ist
gem. § 10 Abs. 3 BauGB am .................... ortsüblich bekannt gemacht worden.
Der Bebauungsplan ist damit am .................... in Kraft getreten.

Rastede, ..................                                                                                       ............................
                                                                                                                            Bürgermeister

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen
Bauvorschriften ist die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes und der
Begründung nicht geltend gemacht worden.

Rastede, .....................                                                                                    ............................
                                                                                                                            Bürgermeister

BEGLAUBIGUNG

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen Bauvorschriften stimmt mit
der Urschrift überein.

Rastede, ................                                                                                           ............................
                                                                                                                            Bürgermeister

mit örtlichen Bauvorschriften

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 58 (2) Satz 1 Nr. 2 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie § 84 der Niedersächsischen Bauordnung
(NBauO) in den jeweils aktuellen Fassungen hat der Rat der Gemeinde Rastede diesen Bebauungsplan Nr. 106
"Hahn-Ortsmitte", bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen sowie den örtlichen
Bauvorschriften als Satzung beschlossen.

Rastede, den .....................

................................
Bürgermeister

3. Bauweise, Baugrenzen

zulässige Grundflächenzahl (GRZ), z.B. 0,6

2. Maß der baulichen Nutzung

1. Art der baulichen Nutzung

0,6

Baugrenze

4. Verkehrsflächen

o offene Bauweise

Straßenbegrenzungslinie

öffentliche Straßenverkehrsfläche

II

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Mischgebiete (MI)

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Park and RideP+R

mit örtlichen Bauvorschriften

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

HINWEISE

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein:
Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen,
auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 (1) des Nds. Denkmalschutzgesetzes
(NDSchG) meldepflichtig und müssen der zuständigen unteren Denkmalschutzbehördedes Landkreises Ammerland oder
dem Nds. Landesamt für Denkmalpflege Referat Archäologie - Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, 26121 Oldenburg,
Tel. 0441/799-2120 unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der
Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 (2) des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der
Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die
Fortsetzung der Arbeit gestattet.

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage treten, so ist unverzüglich die untere
Bodenschutzbehörde des Landkreises Ammerland zu benachrichtigen.

3. Die in der textlichen Festsetzung Nr. 5 angeführte DIN-Vorschrift ist beim Bauamt der Gemeinde Rastede einzusehen.

4. Es ist die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO1990) anzuwenden.

GH  13,00 m Gebäudehöhe als Höchstmaß

II

Zahl der Vollgeschosse zwingend

Haltepunkt BahnH

Baulinie

gem. § 13a BauGB

gem. § 13a BauGB

1.  Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften ist identisch mit dem des Bebauungsplanes Nr. 106 „Hahn-Ortsmitte".

2.  Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete (MI 1, MI 2) sind die obersten Geschosse von Hauptgebäuden mit einem geneigten
Dach zu erstellen. Bei Staffelgeschossen ist ausschließlich das Staffelgeschoss das oberste Geschoss. Die Dachneigung muss
mindestens 15° betragen. Aus gestalterischen Gründen dürfen maximal 10% der relevanten Dachfläche mit einer geringeren
Dachneigung ausgeführt werden. Ausgenommen von dieser Regelung sind begrünte Dächer, Dachgauben und Dachaufbauten,
sowie Wintergärten. Bei Garagen und Nebenanlagen sind auch Flachdächer zulässig.

3. Innerhalb des Geltungsbereiches gelten die folgenden Vorschriften über die Zulässigkeit von Werbeanlagen:
-Werbeanlagen sind an der Stätte der Leistung zulässig. Dies gilt sowohl für direkt am Gebäude angebrachte
Werbeanlagen als auch für freistehende Werbeanlagen (z.B. Aufsteller, Pylone und Fahnenmasten).

-Werbeanlagen sind an der Stätte der Leistung an den Außenwänden der Gebäude, im Bereich des Erdgeschosses bis zu
einer Höhe von max. 4,00 m des Gebäudes zulässig.

-Werbeanlagen am Gebäude dürfen eine Breite von max.  35 % der betreffenden Wandfläche und eine maximale Höhe
von 0,60 m nicht überschreiten.

-Werbeanlagen an speziellen Werbeträgern sind max. mit einer Fläche von 1,5 m² je Seite zulässig.
-Werbeanlagen mit Blinklicht, laufenden Sichtbändern, im Wechsel oder in Stufen schaltbare Anlagen sowie bewegliche
nicht ortsfeste Werbeanlagen, wie bspw. Klappschilder, Fahnen, Transparente, etc. sind nicht zulässig.

-Werbeanlagen mit beweglichen Teilen einer Ansichtsfläche größer als 1 m² sind nicht zulässig.
-Lichtwerbung in folgenden Farben ist nicht zulässig: RAL 1026 Leuchtgelb, RAL 2005 Leuchtorange, RAL 2007
Leuchthellorange, RAL 3024 Leuchtrot, RAL 3026 Leuchthellrot, RAL 6038 Leuchtgrün sowie Töne, die diesem
Farbspektrum entsprechen.

-Werbung mit Einsatz von Bildwerfern und Lasern (Lichtwerbung am Himmel oder auf Projektionsflächen ) ist nicht zulässig.
- Werbeanlagen, von denen Beschallungen zum Zwecke der Werbung ausgehen, sind nicht zulässig.

4. Außenwände:
-Die Außenwände sind als Lochfassaden auszubilden, d.h. dass Öffnungen in der Fassadenfläche allseitig von
Wandflächen umschlossen sind.

-Fensteröffnungen müssen ein stehendes Format haben.
-Die Gesamtbreite der verglasten Flächen darf höchstens 60 % der Gesamtbreite des Hauses betragen.
-Bei Geschäftsgebäuden gilt für die Erdgeschosszone abweichend von § 5 Abs. 2 und 3: Die Gesamtbreite der verglasten
Flächen darf 90% der Gesamtbreite des Hauses betragen. Die Fenster müssen von Wandpfeilern oder Stützen eingefasst
sein. Pfeiler und Wandflächen müssen mind. 0,365 m breit sein.

-Sonnenschutzeinrichtungen und Fensterüberdeckungen sind nur im Erdgeschoss bis Unterkante Fenster des
darüberliegenden Geschosses zulässig. Sie Sind entsprechend den Fensterbreiten zu unterteilen. Größere
Sonnenschutzeinrichtungen und Fensterüberdeckungen sind ausnahmsweise zulässig, wenn sie sich in die kleinteilige
Gebäude- und Fassadenstruktur einfügen.

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN gem. § 84 NBauO

1. Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete (MI 1, MI 2) gem. § 6 BauNVO sind die allgemein zulässigen Nutzungen gem. § 6
(2) Nr. 8 BauNVO (Vergnügungsstätten)  nicht zulässig (§ 1 (5) i.V.m. § 1 (9) BauNVO).

2. Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete (MI 1, MI 2) gem. § 6 BauNVO sind die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen
gem. § 6 (3) BauNVO (Vergnügungsstätten) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 (6) Nr. 1 BauNVO).

3. Auf den straßenseitigen, nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) gem. §
12 (6) BauNVO sowie Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. § 14 (1) BauNVO nicht zulässig.

4. Innerhalb der Mischgebiete (MI 1, MI 2) gelten für bauliche Anlagen folgende Höhenbezugspunkte (§ 18 (1) BauNVO):

Oberer Bezugspunkt: obere Gebäudekante
Unterer Bezugspunkt: Straßenoberkante (Fahrbahnmitte) der nächsten Erschließungsstraße.

5. In den mit Lärmpegelbereich III, IV, V und VI gekennzeichneten Bereichen innerhalb der festgesetzten Flächen für
Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen sind für Neubauten bzw. baugenehmigungspflichtige
Änderungen von Wohn- und Aufenthaltsräumen im Sinne der DIN 4109 die nachstehend aufgeführten erforderlichen
resultierenden Schalldämm-Maße (erf. R`w,res) durch die Außenbauteile (Wandanteile, Fenster, Lüftung, Dächer etc.)
einzuhalten:

Lärmpegelbereich III:
 R`w,res = 35 dB für Wohn- und Aufenthaltsräume,
 R`w,res = 30 dB für Büroräume u. ä.

Lärmpegelbereich IV:
 R`w,res = 40 dB für Wohn- und Aufenthaltsräume,
 R`w,res = 35 dB für Büroräume u. ä.

Lärmpegelbereich V:
 R`w,res = 45 dB für Wohn- und Aufenthaltsräume,
 R`w,res = 40 dB für Büroräume u. ä.

Lärmpegelbereich VI:
 R`w,res = 50 dB für Wohn- und Aufenthaltsräume,
 R`w,res = 45 dB für Büroräume u. ä.

Zusätzlich sind an allen Gebäudeaußenfassaden von zum Schlafen geeigneten Räumen die oben genannten erforderlichen
resultierenden Schalldämm-Maße (erf. R`w,res) um 5 bis 15 dB entsprechend den Kennzeichnungen zu erhöhen.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

6. Im Lärmpegelbereich IV entlang der Wilhelmshavener Straße sind beim Neubau bzw. bei baugenehmigungspflichtigen
Änderungen Außenwohnbereiche ohne zusätzliche schallabschirmende Maßnahmen nicht zulässig. Als
schallabschirmende Maßnahme kann die Anordnung der Außenwohnbereiche im Schallschatten der jeweils zugehörigen
Gebäude auf den lärmabgewandten Seiten oder die Anordnung von zusätzlichen Lärmschutzwänden oder
Nebengebäuden im Nahbereich verstanden werden. Hierbei ist sicherzustellen, dass solche Lärmschutzwände so
dimensioniert werden, dass sie eine Minderung des Verkehrslärm-Beurteilungspegels um das Maß der Überschreitung
des schalltechnischen Orientierungswertes tags bewirken.

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab: 1:1.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

©  2015

Landesamt für Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Oldenburg-Cloppenburg

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom  ...........................). Sie ist
hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Westerstede, den..................................................

........................................................................
Dipl. Ing. Alfred Menger
(Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur) (Siegel)

..........................................
       (Unterschrift)
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Fläche für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen
i. S. d. BImSchG

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
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LPB IV Lärmpegelbereich IV (LPB) gem. DIN 4109
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PLANVERFASSER

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen Bauvorschriften wurde ausgearbeitet
vom Planungsbüro Diekmann & Mosebach.

Rastede, ..................                                                                                    .......................................
                                                                                                                       Dipl. Ing. O. Mosebach
                                                                                                                             (Planverfasser)

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am .................... die Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr.106 "Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen Bauvorschriften beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss ist gem. § 2 Abs.1 BauGB am .................... ortsüblich bekanntgemacht.

Rastede, ..................                                                                                       ............................
                                                                                                                            Bürgermeister

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am .................... dem Entwurf des
Bebauungsplanes Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen Bauvorschriften und der Begründung zugestimmt und
die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der Auslegung wurden am
.................... ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit
örtlichen Bauvorschriften und der Begründung sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden, umweltbezogenen
Stellungnahmen haben vom .................... bis zum ....................  gem. § 3  Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Rastede, ..................                                                                                       ............................
                                                                                                                            Bürgermeister

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Rat der Gemeinde Rastede hat den Bebauungsplan Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen Bauvorschriften
nach Prüfung der Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am .................... als Satzung
(§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Rastede, ..................                                                                                        .............................
                                                                                                                            Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen Bauvorschriften ist
gem. § 10 Abs. 3 BauGB am .................... ortsüblich bekannt gemacht worden.
Der Bebauungsplan ist damit am .................... in Kraft getreten.

Rastede, ..................                                                                                       ............................
                                                                                                                            Bürgermeister

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen
Bauvorschriften ist die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes und der
Begründung nicht geltend gemacht worden.

Rastede, .....................                                                                                    ............................
                                                                                                                            Bürgermeister

BEGLAUBIGUNG

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes Nr. 106 "Hahn-Ortsmitte" mit örtlichen Bauvorschriften stimmt mit
der Urschrift überein.

Rastede, ................                                                                                           ............................
                                                                                                                            Bürgermeister

mit örtlichen Bauvorschriften

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 58 (2) Satz 1 Nr. 2 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie § 84 der Niedersächsischen Bauordnung
(NBauO) in den jeweils aktuellen Fassungen hat der Rat der Gemeinde Rastede diesen Bebauungsplan Nr. 106
"Hahn-Ortsmitte", bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen sowie den örtlichen
Bauvorschriften als Satzung beschlossen.

Rastede, den .....................

................................
Bürgermeister

3. Bauweise, Baugrenzen

zulässige Grundflächenzahl (GRZ), z.B. 0,6
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Baugrenze

4. Verkehrsflächen

o offene Bauweise

Straßenbegrenzungslinie

öffentliche Straßenverkehrsfläche

II

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Mischgebiete (MI)

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Park and RideP+R

mit örtlichen Bauvorschriften

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

HINWEISE

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein:
Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen,
auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 (1) des Nds. Denkmalschutzgesetzes
(NDSchG) meldepflichtig und müssen der zuständigen unteren Denkmalschutzbehördedes Landkreises Ammerland oder
dem Nds. Landesamt für Denkmalpflege Referat Archäologie - Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, 26121 Oldenburg,
Tel. 0441/799-2120 unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der
Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 (2) des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der
Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die
Fortsetzung der Arbeit gestattet.

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage treten, so ist unverzüglich die untere
Bodenschutzbehörde des Landkreises Ammerland zu benachrichtigen.

3. Die in der textlichen Festsetzung Nr. 5 angeführte DIN-Vorschrift ist beim Bauamt der Gemeinde Rastede einzusehen.

4. Es ist die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO1990) anzuwenden.
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Haltepunkt BahnH
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gem. § 13a BauGB

gem. § 13a BauGB

1.  Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften ist identisch mit dem des Bebauungsplanes Nr. 106 „Hahn-Ortsmitte".

2.  Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete (MI 1, MI 2) sind die obersten Geschosse von Hauptgebäuden mit einem geneigten
Dach zu erstellen. Bei Staffelgeschossen ist ausschließlich das Staffelgeschoss das oberste Geschoss. Die Dachneigung muss
mindestens 15° betragen. Aus gestalterischen Gründen dürfen maximal 10% der relevanten Dachfläche mit einer geringeren
Dachneigung ausgeführt werden. Ausgenommen von dieser Regelung sind begrünte Dächer, Dachgauben und Dachaufbauten,
sowie Wintergärten. Bei Garagen und Nebenanlagen sind auch Flachdächer zulässig.

3. Innerhalb des Geltungsbereiches gelten die folgenden Vorschriften über die Zulässigkeit von Werbeanlagen:
-Werbeanlagen sind an der Stätte der Leistung zulässig. Dies gilt sowohl für direkt am Gebäude angebrachte
Werbeanlagen als auch für freistehende Werbeanlagen (z.B. Aufsteller, Pylone und Fahnenmasten).

-Werbeanlagen sind an der Stätte der Leistung an den Außenwänden der Gebäude, im Bereich des Erdgeschosses bis zu
einer Höhe von max. 4,00 m des Gebäudes zulässig.

-Werbeanlagen am Gebäude dürfen eine Breite von max.  35 % der betreffenden Wandfläche und eine maximale Höhe
von 0,60 m nicht überschreiten.

-Werbeanlagen an speziellen Werbeträgern sind max. mit einer Fläche von 1,5 m² je Seite zulässig.
-Werbeanlagen mit Blinklicht, laufenden Sichtbändern, im Wechsel oder in Stufen schaltbare Anlagen sowie bewegliche
nicht ortsfeste Werbeanlagen, wie bspw. Klappschilder, Fahnen, Transparente, etc. sind nicht zulässig.

-Werbeanlagen mit beweglichen Teilen einer Ansichtsfläche größer als 1 m² sind nicht zulässig.
-Lichtwerbung in folgenden Farben ist nicht zulässig: RAL 1026 Leuchtgelb, RAL 2005 Leuchtorange, RAL 2007
Leuchthellorange, RAL 3024 Leuchtrot, RAL 3026 Leuchthellrot, RAL 6038 Leuchtgrün sowie Töne, die diesem
Farbspektrum entsprechen.

-Werbung mit Einsatz von Bildwerfern und Lasern (Lichtwerbung am Himmel oder auf Projektionsflächen ) ist nicht zulässig.
- Werbeanlagen, von denen Beschallungen zum Zwecke der Werbung ausgehen, sind nicht zulässig.

4. Außenwände:
-Die Außenwände sind als Lochfassaden auszubilden, d.h. dass Öffnungen in der Fassadenfläche allseitig von
Wandflächen umschlossen sind.

-Fensteröffnungen müssen ein stehendes Format haben.
-Die Gesamtbreite der verglasten Flächen darf höchstens 60 % der Gesamtbreite des Hauses betragen.
-Bei Geschäftsgebäuden gilt für die Erdgeschosszone abweichend von § 5 Abs. 2 und 3: Die Gesamtbreite der verglasten
Flächen darf 90% der Gesamtbreite des Hauses betragen. Die Fenster müssen von Wandpfeilern oder Stützen eingefasst
sein. Pfeiler und Wandflächen müssen mind. 0,365 m breit sein.

-Sonnenschutzeinrichtungen und Fensterüberdeckungen sind nur im Erdgeschoss bis Unterkante Fenster des
darüberliegenden Geschosses zulässig. Sie Sind entsprechend den Fensterbreiten zu unterteilen. Größere
Sonnenschutzeinrichtungen und Fensterüberdeckungen sind ausnahmsweise zulässig, wenn sie sich in die kleinteilige
Gebäude- und Fassadenstruktur einfügen.

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN gem. § 84 NBauO

1. Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete (MI 1, MI 2) gem. § 6 BauNVO sind die allgemein zulässigen Nutzungen gem. § 6
(2) Nr. 8 BauNVO (Vergnügungsstätten)  nicht zulässig (§ 1 (5) i.V.m. § 1 (9) BauNVO).

2. Innerhalb der festgesetzten Mischgebiete (MI 1, MI 2) gem. § 6 BauNVO sind die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen
gem. § 6 (3) BauNVO (Vergnügungsstätten) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 (6) Nr. 1 BauNVO).

3. Auf den straßenseitigen, nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) gem. §
12 (6) BauNVO sowie Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. § 14 (1) BauNVO nicht zulässig.

4. Innerhalb der Mischgebiete (MI 1, MI 2) gelten für bauliche Anlagen folgende Höhenbezugspunkte (§ 18 (1) BauNVO):

Oberer Bezugspunkt: obere Gebäudekante
Unterer Bezugspunkt: Straßenoberkante (Fahrbahnmitte) der nächsten Erschließungsstraße.

5. In den mit Lärmpegelbereich III, IV, V und VI gekennzeichneten Bereichen innerhalb der festgesetzten Flächen für
Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen sind für Neubauten bzw. baugenehmigungspflichtige
Änderungen von Wohn- und Aufenthaltsräumen im Sinne der DIN 4109 die nachstehend aufgeführten erforderlichen
resultierenden Schalldämm-Maße (erf. R`w,res) durch die Außenbauteile (Wandanteile, Fenster, Lüftung, Dächer etc.)
einzuhalten:

Lärmpegelbereich III:
 R`w,res = 35 dB für Wohn- und Aufenthaltsräume,
 R`w,res = 30 dB für Büroräume u. ä.

Lärmpegelbereich IV:
 R`w,res = 40 dB für Wohn- und Aufenthaltsräume,
 R`w,res = 35 dB für Büroräume u. ä.

Lärmpegelbereich V:
 R`w,res = 45 dB für Wohn- und Aufenthaltsräume,
 R`w,res = 40 dB für Büroräume u. ä.

Lärmpegelbereich VI:
 R`w,res = 50 dB für Wohn- und Aufenthaltsräume,
 R`w,res = 45 dB für Büroräume u. ä.

Zusätzlich sind an allen Gebäudeaußenfassaden von zum Schlafen geeigneten Räumen die oben genannten erforderlichen
resultierenden Schalldämm-Maße (erf. R`w,res) um 5 bis 15 dB entsprechend den Kennzeichnungen zu erhöhen.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

6. Im Lärmpegelbereich IV entlang der Wilhelmshavener Straße sind beim Neubau bzw. bei baugenehmigungspflichtigen
Änderungen Außenwohnbereiche ohne zusätzliche schallabschirmende Maßnahmen nicht zulässig. Als
schallabschirmende Maßnahme kann die Anordnung der Außenwohnbereiche im Schallschatten der jeweils zugehörigen
Gebäude auf den lärmabgewandten Seiten oder die Anordnung von zusätzlichen Lärmschutzwänden oder
Nebengebäuden im Nahbereich verstanden werden. Hierbei ist sicherzustellen, dass solche Lärmschutzwände so
dimensioniert werden, dass sie eine Minderung des Verkehrslärm-Beurteilungspegels um das Maß der Überschreitung
des schalltechnischen Orientierungswertes tags bewirken.

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab: 1:1.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,
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und Landesvermessung Niedersachsen
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Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom  ...........................). Sie ist
hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Westerstede, den..................................................

........................................................................
Dipl. Ing. Alfred Menger
(Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur) (Siegel)

..........................................
       (Unterschrift)
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Fläche für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen
i. S. d. BImSchG

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

Abgrenzung unterschiedlicher Lärmpegelbereiche (LPB) gem. DIN 4109

LPB IV Lärmpegelbereich IV (LPB) gem. DIN 4109

Abgrenzung Bereiche zur Erhöhung des erforderlichen Schalldämm-Maßes

+ 5 dB Erhöhung des erforderlichen Schalldämm-Maßes z.B. um 5 dB

x

Stellplätze und Aufenthaltsräume




